
2. Bei Verneinung der ersten Frage: Nach welchen Kriterien 
sollte die Behörde vorgehen und an welche Kriterien ist 
sie gebunden, wenn sie eine Entscheidung über die Gewäh
rung einer Ausnahme nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 
2006 trifft? 

3. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 
765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 dahin auszulegen, 
dass die Behörde, die für die Gewährung der genannten 
Ausnahme zuständig ist, berechtigt oder verpflichtet ist, 
bei der Prüfung der Frage, ob die beantragte Ausnahme zu 
gewähren ist, u. a. zu berücksichtigen, dass die Kläger ihre 
Grundrechte durchsetzen wollen (in diesem Fall ihr Recht 
auf gerichtlichen Rechtsschutz), obwohl sie auch sicherstel
len muss, dass, wenn im konkreten Fall eine Ausnahme 
gewährt wird, das Ziel der vorgesehenen Sanktion nicht 
unterlaufen und die Ausnahme nicht missbraucht wird (bei
spielsweise wenn der für die Sicherstellung des gerichtlichen 
Rechtsschutzes vorgesehene Betrag in keinerlei Verhältnis zu 
den erbrachten juristischen Dienstleistungen stünde)? 

4. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 
765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 dahin auszulegen, 
dass einer der Rechtfertigungsgründe für die Versagung der 
Ausnahme nach dieser Vorschrift sein kann, dass die Gelder, 
für deren Verwendung von dieser Ausnahme Gebrauch ge
macht werden soll, unrechtmäßig erworben wurden? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über 
restriktive Maßnahmen gegen Präsident Lukaschenko und verschie
dene belarussische Amtsträger (ABl. L 134, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus 
(Finnland), eingereicht am 11. Juni 2013 — X 

(Rechtssache C-318/13) 

(2013/C 233/06) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein hallinto-oikeus 

Partei des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführer: X 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 79/7/EWG ( 1 ) (Richtlinie zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen 
Sicherheit) dahin auszulegen, dass er einer innerstaatlichen 
Rechtsvorschrift entgegensteht, aufgrund deren die unter
schiedliche Lebenserwartung für Männer und Frauen als ver
sicherungsmathematisches Kriterium für die Berechnung der 
infolge eines Arbeitsunfalls zu zahlenden gesetzlich vor

geschriebenen Leistungen der sozialen Sicherheit herangezo
gen wird, wenn bei Verwendung dieses Kriteriums die an 
einen Mann zu zahlende einmalige Entschädigungsleistung 
niedriger ausfällt als die Entschädigung, die eine gleichaltrige 
Frau erhalten würde, die sich im Übrigen in einer vergleich
baren Situation befindet? 

2. Wenn die erste Frage bejaht wird: Liegt in dieser Rechtssache 
als Voraussetzung für die Haftung des Mitgliedstaats ein 
hinreichend qualifizierter Verstoß gegen das Unionsrecht 
vor, wenn insbesondere berücksichtigt wird, dass 

— der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung nicht aus
drücklich dazu Stellung genommen hat, ob bei der Be
messung von Leistungen der gesetzlichen Systeme der 
sozialen Sicherheit, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 79/7/EWG fallen, geschlechtsspezifische ver
sicherungsmathematische Faktoren berücksichtigt wer
den dürfen; 

— der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache 
C-236/09, Test-Achats, Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 
2004/113/EG ( 2 ) (Richtlinie zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen), der die Berücksichtigung 
solcher Faktoren zulässt, für ungültig erklärt hat, aber 
eine Übergangszeit bis zum Eintritt der Ungültigkeit an
geordnet hat, und 

— der Unionsgesetzgeber in den Richtlinien 2004/113/EG 
und 2006/54/EG ( 3 ) (Richtlinie zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehand
lung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäf
tigungsfragen) die Berücksichtigung solcher Faktoren bei 
der Berechnung der Leistungen im Sinne dieser Richt
linien unter bestimmten Bedingungen zugelassen und 
der nationale Gesetzgeber auf dieser Grundlage an
genommen hat, dass die fraglichen Faktoren auch im 
Bereich der gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit 
im Sinne der vorliegenden Rechtssache berücksichtigt 
werden dürfen? 

( 1 ) ABl. L 6, S. 24. 
( 2 ) ABl. L 373, S. 37. 
( 3 ) ABl. L 204, S. 23. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 20. Juni 2013 — Marjan 

Noorzia 

(Rechtssache C-338/13) 

(2013/C 233/07) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführerin: Marjan Noorzia 

Belangte Behörde: Bundesministerin für Inneres 

Vorlagefrage 

Ist Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. 
September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammen
führung ( 1 ) dahin auszulegen, dass er einer Regelung entgegen 
steht, derzufolge Ehegatten und eingetragene Partner das 21. 
Lebensjahr bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vollendet 
haben müssen, um als nachzugsberechtigte Familienangehörige 
gelten zu können? 

( 1 ) ABl. L 251, S. 12. 

Vorabentscheidungsersuchen der Cour d’appel de Bruxelles 
(Belgien), eingereicht am 21. Juni 2013 — bpost SA/Institut 
belge des services postaux et des télécommunications 

(IBPT) 

(Rechtssache C-340/13) 

(2013/C 233/08) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour d’appel de Bruxelles 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: bpost SA 

Beklagter: Institut belge des services postaux et des télécommu
nications (IBPT) 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 12 fünfter Gedankenstrich der Richtlinie 
97/67/EG ( 1 ) in der durch die Richtlinien 2002/39/EG ( 2 ) 
und 2008/06/EG ( 3 ) geänderten Fassung dahin auszulegen, 
dass er ein Diskriminierungsverbot insbesondere im Verhält
nis zwischen dem Universaldienstanbieter und Vermittlern 
hinsichtlich der von dem Anbieter gewährten operativen 
Rabatte normiert, während reine Mengenrabatte weiter unter 
Art. 12 vierter Gedankenstrich fallen? 

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Genügt ein reiner Men
genrabatt dem Diskriminierungsverbot des Art. 12 vierter 
Gedankenstrich, wenn die damit eingeführte Preisstaffelung 
in Anbetracht des räumlich und den Dienstleistungen nach 
relevanten Marktes auf einem objektiven Faktor beruht und 
keine Ausschlusswirkung oder die Kundentreue fördernde 
Wirkung hat? 

3. Falls die erste Frage verneint wird: Verstößt der dem Ver
mittler gewährte Mengenrabatt gegen das Diskriminierungs
verbot des Art. 12 fünfter Gedankenstrich, wenn er nicht 
ebenso hoch ist wie der Rabatt, der einem Versender ge
währt wird, der eine gleiche Menge von Sendungen einlie
fert, sondern so hoch wie die Gesamtheit der Rabatte, die 
allen Versendern nach der Menge von Sendungen jedes ein
zelnen dieser Versender gewährt werden, deren Sendungen 
er zusammengefasst hat? 

( 1 ) Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwick
lung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die 
Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14). 

( 2 ) Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Juni 2002 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hin
blick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Postdienste in 
der Gemeinschaft (ABl. L 176, S. 21). 

( 3 ) Richtlinie 2008/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG im 
Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft (ABl. L 52, S. 3).
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